
HEIMAT- UND BURGERVEREIN KAISERSWERTH E.V,

Satzung

des Heimat- und Bürgervereins Kaiserswerth e. V.

- gegründet an 2I. März 7949 -

§ 1 - Name, Sitz und Eintragung

Der Verein führt den Namen rHeimaL- und Bürgerverein Kaisersvierth e, V.'

Er hat seinen Sitz in Düsseldorf, Ortsteil Kaiserswerth, und ist in
das Vereinsregister des Amtsgerichts Düsseldorf eingetragen.

§ 2 - Zweck des Vereins

Zweck des Vereins isL es,

1. Bürgerslnn und Geschichtsbewußtsein zu fördern,

2. heimat.liche Kulturwerte, Mundart und Brauchtum zu pflegen,

3. für Umweltschutz und Lebensqualität der Bürger einzutreten.

Der Verein ist konfessionell und polltisch neutral und kann anderen

Vereinigungen korporativ beitreten.

§ 3 - Gemeinnützigkeit

1. Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen

Zruecken im Sinne der §§ 51 ff der Abgabenordnung.

Der Verein unterhält keinen auf. Gewinnerzielung gerichteten
Geschäftsbetrleb . A11e Einnahrnen dürfen nur für satzungsgemäße

Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Vereinszweck fremd

sind, oder durch unverhä1tni smäßige Vergütungen begünstigt werden.

')



§ 4 - Mitsliedschaft

1. Mitglieder des Vereins können natürliche Personen, juristische
Personen, Vereine und andere Vereinigungen werden.

2. Der Beltritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber

dem Vorstand. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung des

gesetzlichen Vertreters erforderlich.

3. Der Vorstand kann Ehrenmitglieder ernennen, welche die Rechte

der ordentlichen Mitglieder haben, ohne zur Zahlung des

Jahresbeitrags verpflichtet zu sein.

4. Die Mitgliedschaft endet

a) durch Tod oder Er1öschen der a1s Mitglled aufgenommenen

juristischen Person oder Vereinigung,

durch Austritt,
durch Ausschluß; er erfolgt durch Beschluß des Vorstands

nach Anhörung des Mitglieds. Ein Mitglied kann aus dem

Verein ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund den

Ausschluß rechtfertigt. Das gilt auch, wenn ein Mitgli.ed
Lrotz wiederholter Mahnung mit mehr als einem Jahresbeitrag
im Rückstand ist.
Das Mitglied kann gegen den Beschluß des VorsLands die
Entscheidung der Mitgliederversammlung beantragen.

§ 5 - Beiträse

1. Die Höhe des Jahresbeitrags wird von der Jahreshauptversammlung

festgesetzt. Dem Verein beitretende Ehepartner und Vol1jährige
in der Berufsausbildung zahlen elnen verminderten Jahresbeitrag.
Minderjährige sind von der Verpflichtung zur Beitragszahlung

befreit.

2. Der Jahresbeitrag ist bel Beginn des Kalenderjahres, spätestens
bis zurn 31. März fä11ig.

3. Nach dem 30. Juni eines Kalenderjahres beitretende Mitglieder
zahlen für das erste Jahr nur die Hälfte des Jahresbeitrags.

4. Der Vorstand kann den Jahresbeitrag stunden, errnäßigen oder

erlassen.

b)
c)



§ 6 - Orqane des Vereins

1. Organe des Vereins sind Vorstand und Mitgliederversamnlung.

2. Auf Beschluß des Vorstands können für besondere Aufgaben

weitere organisatorische Einrichtungen geschaffen werden.

3. A1le Amter werden unentgeltlich ausgeübt..

§ 7 - Vorstand

1. Der gesetzliche Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und

seinem Stellvertreter (§ 26 BGB),

Der geschäftsführende Vorstand besLeht außerdem aus einern

weiteren Stellvertreter, dem Schriftführer und dem

Schatzmeister,

2. Die Amtsdauer des Vorstands beträgt vier Jahre. Wiederwahl

ist zu1ässig. Die Gewählten bleiben bis zur folgenden

Vorstandswahl im Amt. Bei vorzeitigem Ausschelden eines

Vorstandsmitglieds findeL eine Nachwahl für die verbleibende

Amtsdauer statt.

3. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn nicht mehr a1s zwei

Vorstandsmitglieder verhindert sind. § 9 lst anzur+enden.

Der Vorstan.l kann zu seiner Unterstützung Mitglieder berufen.

Der Vorstand kann Personen für besondere VerdiensLe ehren.

§ 8 - Mitgl iederversamnlungen

1. Der Vereln hä1t bis zum 30. Juni die Jahreshauptversammlung ab.

Zu dleser wird zwei Wochen vorher unter Mitteilung des Tages-

ordnung geladen. Anträge von Mitgliedern zur Tagesordnung

sind eine Woche vor dem Termin dem Vorsitzenden schriftlich
einzureichen.

2. Die Jahreshauptversarrunlung wählt und entlastet den Vorstand'

3. Mi Lgllederversamnlungen finden nach Bedarf statt. Es gelten

die Fristen des Abs. 1.

4.

5.



§ 9 * Beschlußfähigkeit und Beschlußfassuns

1. Ordnungsgemäß einberufene Versanrnlungen sind beschlußfähig.
Jedes Mitglied kann seine Stimrne nur persön1ich abgeben.

Minderjährige Mitglieder haben keln Stimmrecht.

2. Beschlüsse der Mitgl iederversammlung bedürfen der Mehrheit
der abgegebenen Stimnen. Stimoenglei.chheit bedeutet Ablehnung.

Auf Antrag eines Viertels der anwesenden Mitglieder isL eine
geheine Abstimmung anzusetzen.

3. Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift
anzufertigen, die vom Versanmlungsleiter und einem welteren
Vorstandsmltglied zu unterzeichnen ist.

§ 10 - Geschäfts iahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 11 - Kassen- und Rechnungswesen

1. Die Rechnungslegung des Vereins ist für jedes Geschäftsjahr
von einem Rechnungsprüfer zu überprüfen. Der Rechnungs-

prüfungsberlcht muß bestätigen, daß die Geldmlttel des

Vereins satzungsgemäß verwendet wurden. Er wird der Jahres-
hauptver sammlung zur Beschlußfassung über die Ent.lastung

des Vorstaads vorgetrragen.

2. Der Rechnungsprüfer und sein Vertreter werden in jeder

Jahreshauptversamnlung geuählt. Die unnittelbare Wiederwahl

des amtierenden Rechnungsprüfers ist nur einmal zulässig.

§ 12 - Satzungsänderung

1. Die Satzung kann nur durch einen Beschluß der Jahreshaupt-

versanmlung geändert werden. Ein Satzungsänderungsantrag ist
spätestens zwei lr/ochen vor dem Termin der Jahreshauptversammlung

vom Vorstand den Mitgliedern bekanntzugeben. Für die Zustimnung

ist eine Mehrheit von 2/3 der abgegebenen Stimnen erforderlich.

2. Für SaLzungsänderungen, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften
erforderlich werden oder die lediglich redaktioneller Art sind,
genügt ein einstimmiger Beschluß sämtlicher Vorstandsmitglieder .



§ 13 - Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck

einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Dem

Auflösungsbeschluß müssen mindesLens zvlei Drittel al1er
Vereinsmitglleder zustinnnen. Fa11s nicht mindestens zwel

Drittel der Mitglieder erschienen sind, isL binnen eines

Monats eine neue Mitgliederversanmlung einzuberufen, die

ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder mit

der Mehrheit der abgegebenen Stimmen die Auflösung des Vereins

beschließen kann; hierauf lst in der Einladung ausdrücklich

hlnzuweisen. Diese Versamnlungen müssen in Kaiserswerth

stattfinden.

- 
2. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen

Zweckes fä11t sein Vermögen an die Stadt Düsseldorf, die es

unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im

Berelch des Stadttells Kaiserswerth zu verwenden hat.

Urkunden, Schriftstücke, ProLokolle usru. sind dem Stradtarchiv

Düsseldorf zuzuführen.

§ 14 - Gerichtsstand

Erfüllungsort und GerichLsstand ist Düsseldorf'

§ 15 - Errichtung

Vorstehende ergänzte Neufassung der Satzung wurde in der

Jahreshauptversammlung vom 7. Juni 1990 angenommen und von

den Vorstandsrnitgliedern unterschrieben.

Sie tritt an die Ste11e der Satzung vom 7. Mai 1984.

Düsseldorf-Kaiserswerth, den 7. Juni 1990


